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Zusammenfassung des Aktionsplans zur Mitteilung an die EU  
gem. § 47d Abs. 7 BImSchG  

der Gemeinde Lürschau, Kreis Schleswig-Flensburg vom xx.xx. 2008 
 

 
1. Allgemeines  
1.1 Beschreibung der Gemeinde sowie der Hauptverkehrsstraßen, 

Haupteisenbahnstrecken oder Großflughäfen und anderer Lärmquellen, die 
zu berücksichtigen sind 

Die Gemeinde Lürschau liegt im Kreis Schleswig-Flensburg nordwestlich 
angrenzend an die Kreisstadt Schleswig. 

Die Gemeinde ist verkehrlich über die A 7, B201 und Kreisstraßen gut zu erreichen. 
Die Umgebung ist ländlich geprägt und zählt zum Nahbereich von Schleswig. 
Lürschau liegt zudem am Arenholzer See. 

Der Ortskern der Gemeinde weist neben Dorf- und Mischgebieten auch neuere 
allgemeine Wohngebiete aus. Der Ortsteil Arenholz ist nordwestlich davon abgesetzt 
und liegt nahe der A 7. Gewerbliche Betriebe befinden sich vereinzelt im Ortskern. 

• Anzahl der Einwohner der Gemeinde: 1122 
• Gesamtfläche der Gemeinde in qkm: 16,6 
• Anzahl der Wohnungen in der Gemeinde: 465 
• Gesamte Länge der kartierten Hauptverkehrsstraßen im  

Gemeindegebiet in km: 3,9 

 

1.2 Für die Aktionsplanung zuständige Behörde 
Amt Arensharde 
Der Amtsvorsteher 
für die Gemeinde Lürschau 
Hauptstr. 41 
24887 Silberstedt 
Tel.: 04626/96-0 
www.amt-arensharde.de 
 

1.3 Rechtlicher Hintergrund 
Zur Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie 2002/49 EG sind gemäß §§ 47a-f 
Bundesimmissionsschutzgesetz Lärmaktionspläne aufzustellen, mit denen 
Lärmprobleme und Lärmauswirkungen geregelt werden. 
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1.4 Geltende Grenzwerte  
Geltende nationale Grenzwerte sind in der Anlage zusammengefasst. 

2. Bewertung der Ist-Situation 
2.1 Zusammenfassung der Daten der Lärmkarten 
 
Geschätzte Zahl der von Lärm an Hauptverkehrsstraßen belasteten Menschen  
LDEN   dB(A) Belastete Menschen –  

Straßenlärm 

LNight   dB(A) Belastete Menschen –  

Straßenlärm 

über 55 bis 60 49  über 50 bis 55 70 
über 60 bis 65 51  über 55 bis 60 10 
über 65 bis 70 7  über 60 bis 65 3 
über 70 bis 75 0  über 65 bis 70 0 
über 75 0  über 70 0 
Summe 107  Summe 83 
 
 
Geschätzte Zahl der von Lärm an Hauptverkehrsstraßen belasteten Fläche und  
Wohnungen  
 

LDEN dB(A) Fläche in km² Wohnungen 
55 - 65 dB(A) LDEN  43 
65 - 75 dB(A) LDEN  3 
 über 75 dB(A) LDEN   0 
Summe  46 

2.2 Bewertung der Anzahl von Personen, die Lärm ausgesetzt sind 
100  Menschen sind ganztägig Belastungen / Belästigungen und 7 Menschen sind 
ganztägig einer hohen Belastung ausgesetzt. 
In der Nacht sind 70 Personen einer Belastung / Belästigung ausgesetzt und 13 
Personen sind nach der Lärmkartierung Nachts einer hohen Belastung ausgesetzt. 
 

2.3 Angabe von Lärmproblemen und verbesserungsbedürftigen Situationen 
Im Ortsteil Arenholz (Straßen: Meidredder und Melbyer Heide) der Gemeinde 
Lürschau bestehen nach der Lärmkartierung Lärmprobleme. Hiervon betroffen sind 
107 Personen. Insbesondere handelt es sich um die Wohnbebauung im Meidredder 
und Melbyer Heide.  
Verbesserungsbedürftige Situationen liegen grundsätzlich in der Gemeinde 
Lürschau  im Ortsteil Arenholz vor. 

 

 



 3/5

3. Maßnahmenplanung 
3.1 Bereits vorhandene Maßnahmen zur Lärmminderung 
Bereits im Zuge des Baus der A 7 wurden Maßnahmen zur Lärmminderung 
durchgeführt (Aufschüttung von Lärmwällen). 
 

3.2 Geplante Maßnahmen zur Lärmminderung für die nächsten fünf Jahre 
 
Es werden keine Maßnahmen zur Lärmminderung für die nächsten fünf Jahre 
geplant. 
Bedingt durch die Lage der betroffenen Grundstücke sind nach der Lärmkartierung 
nur wenige Menschen einer hohen Lärmbelastung ausgesetzt. Unter 
Berücksichtigung der Immissionsgrenz- und richtwerte im Bereich des Lärmschutzes 
beträgt der Grenzwert für die Lärmsanierung an Straßen in der Baulast des Bundes 
für Grundstücke, die in Dorf- Misch- und Kerngebieten liegen,  am Tag 72 dB und in 
der Nacht 62 dB.  
 
Dieser Wert wird nicht erreicht, so dass keine Verpflichtung seitens des 
Straßenbaulastträgers besteht, entsprechende Maßnahmen durchzuführen. 
 
Nach der Lärmkartierung sind 3 Menschen einer Lärmbelastung zwischen 60 bis 65 
dB/(A) L Night ausgesetzt. Es handelt sich hierbei um ein Wohngebäude im 
Außenbereich in alleiniger Lage. Auch hier besteht keine Verpflichtung seitens des 
Straßenbaulastträgers lärmmindernde Maßnahmen durchzuführen. 
 

3.3 Schutz ruhiger Gebiete / Festlegung und geplante Maßnahmen zu deren 
Schutz für die nächsten fünf Jahre 

Die Gemeinde Lürschau ist eine ländlich strukturierte Gemeinde. Außerhalb der 
Ortslagen befinden sich land- und forstwirtschaftliche Flächen, die keinen ständigen 
Lärmbelästigungen ausgesetzt sind. In der Regel ist dieser Anspruch zu erhalten. 
 

3.4 Langfristige Strategien zu Lärmproblemen und Lärmauswirkungen 
keine 
 

3.5 Schätzwerte für die Reduzierung der Zahl der betroffenen Personen 
keine 
 

4. Formelle und finanzielle Informationen 
4.1 Datum der Aufstellung des Aktionsplans  
08. September 2008 
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4.2 Datum des Abschlusses des Aktionsplans 
Voraussichtlich im Dezember 2008 
 

4.3 Mitwirkung der Öffentlichkeit / Protokoll der öffentlichen Anhörungen 

Wird voraussichtlich noch im November 2008 erfolgen. 
 

4.4 Bewertung der Durchführung und der Ergebnisse des Aktionsplans 

 keine 
 

4.5 Kosten für die Aufstellung und Umsetzung des Aktionsplans 
keine 
 

4.6 Weitere finanzielle Informationen 
keine 
 

4.7 Link zum Aktionsplan im Internet 

Silberstedt, 31.10.2008 

 
Amt Arensharde 
Der Amtsvorsteher 
Im Auftrage 
 
Schnoor 
 

 

 

 

Noch nicht vorhanden 
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